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l. Vermerk:

Auf Anfrage von Herrn PRPST vom 14. Mai 2003 hat Ref. I A2eine Auswertung derAnmer-

kung von R|AG Antonio Gimbernat Jonas, Korbach, zum Urteil des Bundesverfassungsge-

richts vom 29. Januar 2003 (GZ:1 BvL 20199 und 1 BvR 933/01) zur Veröffentlichung in der

Zeitschrift "Das Jugendamt" mit Vorlage vom 22. Md 2003 ersteltt (vgl. Anlage).

Mit Verfügung vom 5. Juni 2003 erbittet Herr PRPST den Entwurf eines Dankesschreibens an

Herrn R|AG Jonas, welcher hiermit vorgelegt wird.

Schreiben:

Herrn
R|AG Antonio Gimbernat Jonas

,,il{agenstraße 2FAmtsgericht Korbach
34497 Korbach
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nochmals vielen Dank für lhre Anmerkung

zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 29. Januar 2003 (GZ: 1 BvL 20199 und 1

BvR 933/01), welehe Sidin der Zeitschrift "Das Jugendamt" rertitrentliehe*mä,eh+en. l 2 
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lch habe lhre Anmerkung dem Factfüferat ,,Kindschaftsrecht' im Bundesministerium der

I

J u stiz FudAu's\ rertungl zu g e leitet.

Wie Sie sicherlich wissen, liegt seit dem Kabinettsbeschluss vom 28. Mai 2003 ein Gesetz-

entwurf der Bundesregierung zur Einführung einer Übergangsregelung zum Kindschafts-

rechtsreformgesetz für nicht miteinander verheiratete Eltern uor, lru"H"f-auch auf der[t+s-
\Je'. i i*r-e 

v

meeagq des Bundesministeriums der Justiz eingestellt ist. Dieser Gesetzentwurf zur Umset-
7''r' i

zung vorbenaanten Urteils wird derzeit in den Ausschüssen des Bundesrats beraten (vgl.

BR-Drs. 379/03). Die notwendigen Schritte, um die sehr kurz bemessene Umsetzungsfrist
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einzuhalten, sind rnlthin eingeleitet. Die Bundestagsbefassung ist für September 2003 anvi-

siert.
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Der*bisher in der Verbands- und Ressortabstimmung auf breite Zustimmung gestoßerFqri-

*r'$ient die Einführung eines neuen familiengerichtlichen Antragsverfahrens für so$e-
/  
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nannte ,,Alt-Fälle" - Trennung der Eltern vor 1. Juli 2003 - vor. Dieses zieltauf die Ersetzung

der Sorgeerklärung im Sinne von $ 1626a BGB hinsichtl ich des eine gemeinsame Sorge

venrueigernden Elternteils. Prüfungsmaßstab ist - wie stets in Sorgerechtsverfahren - das

Kindeswoht. Der Gesetzentwurf enthältkmnderungen im Bereich der Kinder- und Ju-
cL-t 5 /Uatln d,L4dr.r

gendhilfestatistik. Auch sie dienen der Umsetzung vorbenannlen'Urteils, hatdeeh das Bun-

desverfassungsgericht den Gesetzgeber verpfticntettüie tatsächliche Entwicklung im Bereich

der elterlichen Sorge zu 'beobachten, um etwaigen weiteren Handlungsbedarf festzustellen.

Die Ergebnisse der statistischen Erhebung werden in eine vom Bundesministerium der Justiz

geplante ergänzende empirische Untersuchung einfl ießen.

Ce*
lhrem Appell zu einer Mitregelung der ,,Neu-Fälle" ist '#erliegenC€r Regierungsentwurf fetgüieh

nicht nachgekommen. Dies schließt jedoch künftige Reformen in diese Richtung nicht aus,

zumal ein Teil der im Rahmen der Vorarbeit zum GesetzenFrlentwurf beteiligten Fachkreise

und Verbände auch diese Forderung erhoben haben.

Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber aufgegeben, anhand der tatsächlichen Ent- f

wicklung zu prüfen, ob die dem Urteil hinsichtl ich der Neu-Fälle zugrunde gelegten Annah-

men mit der Realität übereinstimmen pdffibhi -
\
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Die (dezeitige) Beschränkung 

rauf 
Alt-Fälle erklärt sich daraus, dass man zunächst nur um

die zeitgerechte Umsetzung O&Ufus des Bundesverfassungsgerichts lriaeiehtliellller kon-
kreten Forderunfrrach einer Übergangsregelung bemüht ist und bemüht sein muss. Eine
Anderung des $ 1626a BGB insgesamt bedarf eingehender Diskussionrtur+i{firfanrungs-

S"rnaft",J,?f Bundesverfassungsgericht gesetzte Jahresfrislt**un-Uu{ da die Auffas-

sungen *a'ä'weit auseinandergeneilerst in einem weiteren Schritt hat daher auch Oas I I
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lhr Vonruurf einer Ungleichbehandlung von Alt- und Neu-Fällen, insbesondere auch wegen

des ungeprüft vom Bundesverfassungsgericht unterstellten Mutterbildes oder im Hinblick auf

d ieSte | |ungehe| icherundn ich tehe | icherK inder , i s tMdurchausnachzu-

vollziehen.
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Ob das vom Gericht angenommene Mutterbild stimmt, konrrte aberf*aueh-nach'.Einschät-

zWnachderzeit igemErkenntnisstandnichtabsch|ießendbeurtei l tWer-

den. So hat das Bundesverfassungsgericht lhrer grundsätzlich berechtigten Kritik an der

Nichtüberprüfung bereits selbst in den Urteilsgründen (vgl. C.l.2.a)ccx4)) vorgebeugt:

,,...Daten über die Anzahl der seit In-Kraft-Treten des Kindschaftsrechtsreformgesetzes ab-

gegebenen Sorgeerklärungen liegen derzeit nicht vor...Schließlich ist zu berücksichtigen,

dass nicht miteinander verheirateten Eltern erst am 1. Juli 1998 die Möglichkeit der gemein-

samen Sorgetragung eröffnet worden ist. Da eine solche neu geschaffene Rechtsform zu

ihrer gesellschaftlichen Verankerung der verbreiteten Kenntnisnahme und der verstärkten

Aufklärung bedarf, ist der bislang verstrichene Zeitraum auch zu kurz, um schon tragfähige

Aussagen über die Wirkung der gesetzlichen Neuregelung machen zu können".

Dieser Einschätzung ist*unaehs{aus meiner Sicht zu folgen.
' 
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Söbald repräsentative Daten vofliegen, wird auch die von lhnen feriür veFgebraehHb'erte-

gttR9zueiner' 'umfassendeMhren,abwannaäirnse$voneinerVer|etzungdes

Elternrechts des Vaters überhaupt auszugehen ist, wenn ihm die Möglichkeit der gerichtli-
I

chen Durchsetzung der gemeinsamen Sorge venruehrt wird . Ein/abschließendes Urteil, ab

wann bei diesen Fallkonstellationen der Minderheitenschutz einzugreifen hat, ist ohne sozi-

alwissenschaftliche Aus- und Bewertung nicht möglich (Stichwort: ,,größere Zahl", ,,beachtli-

che Zahl", ,,regelmäßige" Wahrnehmung der gemeinsamen rechtlichen elterlichen Sorge).

& ^c,1,.fry.itrie sonstige Kritik an der Argumentationslinie des Bundesverfassungsgerichts wurde €b€n-

fals umfassfnd im HauJerortert und wird das Gesetzgebungsverfahren begleiten. iskfuetr

.!er Gesetzgeber dringend auf Anregungen und Hinweise aus der Praxis angewiesen.
S\ l^"r.

' h dirsem Sinne hoffe ich €uf pinen-u€iterhinjruehtbar6A.A-uslausctLaüisghe!.lggfiChterund---

*.Justizverwalfung:"

Mit freundlichen Grüßen
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HARTENBACHALFRED

MITGLIED DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES
PARLAMENTARISCHE R STAATSSEKRETAR

BEI DER BUNDESMINISTERIN DER JUSTIZ

Herrn
RiAG Antonio Gimbernat Jonas
Amtsgericht Korbach
Hagenstraße 2
34497 Korbach
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11015 BERLIN

HAUSANSCHRIFT:
MOHRENSTRASSE 37
10117 BERLIN
TELEFON 018 88-580-9010
TELEFAX 018 88-580-9048
E-MAIL : hartenbach- al@bmj.bund.de

BERLIN. DEN 27 . JUN| 2OO3
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nochmals vielen Dank für lhre Anmerkung zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 29. Ja-

nuar 2003 (GZ: 1 BvL 20199 und 1 BvR 933/01), die Sie zur Veröfentlichung in der Zeitschrift "Das

Jugendamt" vorgesehen haben.

lch habe lhre Anmerkung auch dem Referat "Kindschaftsrechf im Bundesministerium der Justiz

zugeleitet.

Wie Sie sicherlich wissen, liegt seit dem Kabinettsbeschluss vom 28. Mai 2003 ein Gesetzentwurf

der Bundesregierung zur Einführung einer Übergangsregelung zum Kindschaftsrechtsreformgesetz

für nicht miteinander verheiratete Eltern vor, der auch auf der Website des Bundesministeriums der

Justiz eingestellt ist. Dieser Gesetzentwurf zur Umsetzung des Urteils wird dezeit in den Ausschüs-

sen des Bundesrats beraten (vgl. BR-Drs. 379i03). Die notwendigen Schritte, um die sehr kurz be-

messene Umsetzungsfrist einzuhalten, sind damit eingeleitet. Die Bundestagsbefassung ist für

September 2003 anvisiert.

Der Entwurf, der bisher in der Verbands- und Ressortabstimmung auf breite Zustimmung gestoßen

ist, sieht die Einführung eines neuen familiengerichtlichen Antragsverfahrens für so genannte ,"Alt

Fälle" - Trennung der Eltern vor '1. Juli 2003 - vor. Dieses zielt auf die Ersetzung der Sorgeerklärung

im Sinne von $ 1626a BGB hinsichtlich des eine gemeinsame Sorge verweigernden Eltemteils.

Prüfungsmaßstab ist - wie stets in Sorgerechtsverfahren - das Kindeswohl. Der Gesetzentwurf ent-

hätt zudem Anderungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfestatistik. Auch sie dienen der Um-
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setzung des Urteils, nachdem das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber verpflichtet hat, die

tatsächliche Entwicklung im Bereich der elterlichen Sorge zu beobachten, um 
'etwaigen 

weiteren

Handlungsbedarf festzustellen. Die Ergebnisse der statistischen Erhebung werden in eine vom

Bundesministerium der Justiz geplante ergänzende empirische Untersuchung einfließen.

lhrem Appell zu einer Mitregelung der "Neu-Fälle" ist der Regierungsentwurf nicht nachgekommen.

Dies schließt jedoch künftige Reformen in diese Richtung nicht aus, zumal ein Teil der im Rahmen.

der Voraöeit zum Gesetzentwurf beteiligten Fachkreise und Verbände auch diese Forderung erho-

ben haben.

Die (derzeitige) Beschränkung auf Alt-Fälle erklärt sich daraus, dass das Bundesministerium der

Justiz zunäch3t nur um die zeitgerechte Umsekung der konkreten Forderung des Bundesverfas-

sungsgerichts nach einer Übergangsregelung bemüht ist und bemllht sein muss. Eine Anderung

des $ 1626a BGB insgesamt bedarf eingehender Diskussion, da die Auffassungen hier weit ausei-

nandergehen. Die vom Bundesverfassungsgericht gesetzte Jahresfrist wäre dafür erfahrungsgemäß

zu kuz. Erst in einem weiteren Schritt hat daher auch das Bundesverfassungsgericht dem Gesetz-

geber aufgegeben, anhand der tatsächlichen Entwicklung zu prüfen, ob die dem Urteil hinsichtlich

der Neu-Fälle zugrunde gelegten Annahmen mit der Realität übereinstimmen. Die notwendige em-

pirische Erhebung befindet sich im Bundesministerium der Justiz bereits in der Planung.

lhr Vorwurf einer Ungleichbehandlung von Alt- und Neu-Fällen, insbesondere auch wegen des un-

geprüft vom Bundesverfassungsgericht unterstellten Mutterbildes oder im Hinblick auf die Stellung

ehelicher und nichtehelicher Kinder, ist gleichwohl durchaus nachzuvollziehen.

Ob das vom Gericht angenommene Mutterbild stimmt, kann aber nach derzeitigem Erkenntnisstand

nicht abschließend beurteilt werden. So hat das Bundesverfassungsgericht lhrer grundsätzlich be-

rechtigten Kritik an der Nichtüberprüfung bereits selbst in den Urteilsgründen (vgl. C.l.2.a)ccX4))

vorgebeugt: "...Daten über die Anzahl der seit In-Kraft-Treten des Kindschaftsrechtsreformgesetzes

abgegebenen Sorgeerklärungen liegen derzeit nicht vor...Schließlich ist zu berücksichtigen, dass

nicht miteinander verheirateten Eltern erst am 1 . Juli 1998 die Möglichkeit der gemeinsamen Sor-

getragung eröffnet worden ist. Da eine solche neu geschaffene Rechtsform zu ihier gesellschaftli-

chen Verankerung der verbreiteten Kenntnisnahme und der verstärkten Auftlärung bedarf, ist der

bislang verstrichene Zeitraum auch zu kuz, um schon tragfähige Aussagen über die Wirkung der

gesetzlichen Neuregelung machen zu können'. Dieser Einschätzung ist aus meiner Sicht zu folgen.

Sobald repräsentative Daten vorliegen, wird auch die von lhnen aufgeworfene Frage zu diskutieren

sein, ab wann von einer Verletzung des Eltemrechts des Vaters überhaupt auszugehen ist, wenn

ihm die Möglichkeit der gerichttichen Durchsetzung der gemeinsamen Sorge verwehrt wird. Ein ab-
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schließendes Urteil, ab wann bei diesen Fallkonstellationen der Minderheitenschutz einzugreifen

hat, ist ohne sozialwissenschaftliche Aus- und Bewertung nicht möglich (Stichwort: ,,größ ere Zahl",

,,beachtliche 7,ahl",,,regelmäßige" Wahrnehmungder gemeinsamen rechtlichen elterlichen Sorge).

Auch lhre sonstige Kritik an der Argumentationslinie des Bundesverfassungsgerichts wurde im

Hause umfassend erörtert und wird das Gesetzgebungsverfahren begleiten. Der Gesetzgeber ist

hier dringend auf Anregungen und Hinweise aus der Praxis angewiesen.

Mit freundlichen Grüßen

)c-
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t . Vermerk:

1 . Anlass der Vorlaqe

Herr PRPST bittet mit Verfügung vom 14. Mai 2003 um eine kurze Bewertung eines

Aufsatzes von R|AG Antonio Gimbernat Jonas, Korbach, welcher den Aufsatz anläss-

lich der geplanten Veröffentlichung in der Zeitschrift ,,Das Jugendamt" Herrn PSt am

13, Mai 2003 zur Vorabinformation übergeben hatte.

Gegenstand des Aufsatzes ist eine ,,Anmerkung" zu dem Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichts vom 29. Januar 2003 (GZ: 1 BvL 20199 und BvR 933/01) zur Regelung

der elterlichen Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern gemäß $ 1626a BGB.

Der Verfasser des Aufsatzes ist Familienrichter am Amtsgericht Korbach. Er hatte mit

Beschluss vom 16. August 1999 das bei ihm anhängige Sorgerechtsverfahren (GZ: 7 F

10/99 SO) ausgesetzt, um es im Wege der konkreten Normenkontrolle dem Bundes-

verfassungsgericht zur Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit von $ 1626a BGB

vorzulegen (vgl. BVerfG- G7: l BvL 20199).

Das Urteil des Bundesverfassungsqerichts

Das Bundesverfassungsgericht hat in vorbenanntem Urteil die geltende gesetzliche

Regelung zum Sorgerecht nicht miteinander verheirateter Eltern ($ 1626a BGB), wo-

nach die Alleinsorge für das gemeinsame Kind grundsätzlich der Mutter zusteht, es sei

denn, die Eltern heiraten einander oder geben übereinstimmende Sorgeerklärungen

ab, im Wesentlichen für verfassungskonform erklärt (nachfolgend: ,,Neu-Fälle"). Es hat
jedoch den Gesetzgeber angehalten, die tatsächliche Entwicklung zu beobachten, ob

die gesetzlichen Annahmen auch vor der Wirklichkeit Bestand haben.

Das Gericht hat zudem 1626aBGB insoweit mit Art. 6 Abs. 2 und 5 GG für unvereinbar

erklärt, als eine Übergangsregelung für Eltern fehlt, die sich noch vor Inkrafttreten des

Kindschaftsrechtsreformgesetzes am 1 . Juli 1998 getrennt haben. Es hat deswegen

dem Gesetzgeber aufgegeben, bis zum 31. Dezember 2003 eine Übergangsregelung

für diese sogenannten ,,Alt-Fälle" zu schaffen.
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3 . Stand des Gesötzqebunqsverfahrens

Um die sehr kurze Umsetzungsfrist von 1 1 Monaten einzuhalten, hat das BMJ bereits

vier Monate nach Urteilsverkündung einen Referentenentwurf für die geforderte Über-

gangsregelung vorgelegt. Die Kabinettvorlage vom 12. Mai 2003 ist von der Hauslei-

tung gebil l igt; der Kabinettsbeschluss ist für den 28. Mai 2003 vorgesehen.

Der bisher auf breite Zustimmung gestoßene Entwurf sieht die Einführung eines neuen

familiengerichtlichen Antragsverfahrens vor. Dieses zielt auf die Ersetzung der Sorge-

erkfärung im Sinne von $ 1626a BGB hinsichtl ich des eine gemeinsame Sorge verwei-

gernden Elternteils. Prüfungsmaßstab ist - wie stets in Sorgerechtsverfahren - das

Kindeswohl. Der Gesetzentwurf enthält ferner Anderungen im Bereich der Kinder- und

Jugendhilfestatistik. Auch sie dienen der Umsetzung vorbenannten Urteils, hat doch

das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber verpflichtet, die tatsächliche Ent-

wicklung im Bereich der elterlichen Sorge zu beobachten, um etwaigen weiteren

Handlungsbedarf festzustellen. Die Ergebnisse der statistischen Erhebung werden in

eine vom Bundesministerium der Justiz geplante ergänzende empirische Untersu-

chung einf l ießen.

Bewertunq des Aufsatzes

4.1 . Der Aufsatz ist in vier Abschnitte gegliedert.

Er umreißt zunächst die vom Bundesverfassungsgericht zu entscheidende Problema-

tik, stellt kurz den Entscheidungsinhalt dar und widmet sich dann in der eigentl ichen

,,Anmerkung" im Wesentlichen der Argumentationslinie des Bundesverfassungsgerichts

zu den Neu-Fäl len.

Wegen der durch die geforderte Übergangsregelung entstehenden ,,Besserstellung"

der Alt-Fälle schließt der Aufsatz gleichsam mit einem Appell an den Gesetzgeber,

auch eine Regelung für Neu-Fälle - zumindest für problematische Einzelfälle - zu

schaffen.

4.2. Diesem Appell zu einer Mitregelung der Neu-Fälle ist der Gesetzgeber mit vorlie-

gendem Refere nte ne ntwu rf n icht nachgekommen.

4 .
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Dies schließt jedoch künftige Reformen in diese Richtung nicht aus, zumal ein Teil der

im Rahmen der Vorarbeit zum Referentenentwurf beteiligten Fachkreise und Verbände

auch diese Forderung erhoben haben. Der Vonruurf einer Ungleichbehandlung von Alt-

und Neu-Fällen ist zudem nicht gänzlich von der Hand zu weisen.

Die (derzeitige) Beschränkung auf Alt-Fälle erklärt sich daraus, dass der Gesetzgeber

zunächst nur um die zeitgerechte Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsge-

richts hinsichtl ich der konkreten Forderung nach einer Übergangsregelung bemüht ist

und bemüht sein muss (Anderung des $ 1626a BGB insgesamt bedarf eingehender

Diskussion, für die die vom BVerfG gesetzte Jahresfrist zu kurz ist). Erst in einem wei-

teren Schritt hat das Gericht dem Gesetzgeber aufgegeben, anhand der tatsächlichen

Entwicklung zu prüfen, ob die dem Urteil hinsichtl ich der Neu-Fälle zugrunde gelegten

Annahmen mit der Realität übereinstimmen oder nicht. Letzteres würde weiteren ge-

setzgeberischen Hand lu ngsbedarf auslösen.

4.3. Krit ik an der Argumentationslinie des Bundesverfassungsgerichts (zu den Neu-

Fällen) äußert der Autor wie folgt:

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem zweiten Leitsatz die Vereinbarkeit der

geltenden gesetzliche Regelung in S 1626a BGB mit Artikel 6 Abs. 2 GG im Kern dar-

auf gestützt, dass in Fällen, in denen die Eltern mit dem Kind zusammenleben und bei-

de ihre Kooperationsbereitschaft schon durch gemeinsame tatsächliche Sorge für das

Kind zum Ausdruck gebracht haben, der Gesetzgeber davon ausgehen durfte, dass die

Eltern die nunmehr bestehende gesetzliche Möglichkeit einer gemeinsamerr Sorgetra-

gung in der Regel nutzen und ihre tatsächliche Sorge durch Sorgeerklärungen auch

rechtlich absichern. Ergänzt wird diese Position von der Annahme, dass eine Mutter

sich nur ausnahmsweise und nur dann dem Wunsche des Vaters nach einer gemein-

samen Sorge venrueigert, wenn sie dafür schwenruiegende Gründe hat, die von der

Wahrung des Kindeswohls getragen werden, dass sie also die Möglichkeit der Verwei-

gerung der Sorgeerklärung nicht etwa als Machtposition gegenüber dem Vater miss-

braucht.

Der Autor stellt aus seiner familiengerichtl ichen Erfahrung heraus zunächst das darge-

stellte Mutterbild in Frage und krit isiert das Bundesverfassungsgericht darin, dass es

die behauptete Annahme des Gesetzgebers ohne eigene Überprüfung als richtig un-

terstellt habe. Dies sei insbesondere bei einer Gesetzesregelung im grundrechtsrele-

vanten Bereich fragwürdig. Zudem sei offensichtlich das Gericht von der Annahme
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selbst nicht vollends überzeugt, wenn es den Gesetzgeber mit einer empirischen Erhe-

bung beauftrage.

Ob das angenommene Mutterbild stimmt, kann nach jetzigem Erkenntnisstand nicht

abschließend beurteilt werden. Der grundsätzlich berechtigten Kritik an der Nichtüber-

prüfung hat das Bundesverfassungsgericht bereits selbst in den Urteilsgründen (vgl.

C.l.2.a)cc)(4)) vorgebeugt: ,,...Daten über die Anzahl der seit In-Kraft-Treten des Kind-

schaftsrechtsreformgesetzes abgegebenen Sorgeerklärungen liegen derzeit nicht

vor...Schließlich ist zu berücksichtigen, dass nicht miteinander verheirateten Eltern erst

am 1. Juli 1998 die Möglichkeit der gemeinsamen Sorgetragung eröffnet worden ist. Da

eine solche neu geschaffene Rechtsform zu ihrer gesellschaftlichen Verankerung der

verbreiteten Kenntnisnahme und der verstärkten Aufklärung bedarf, ist der bislang ver-

strichene Zeitraum auch zu ktJrz, um schon tragfähige Aussagen über die Wirkung der

gesetzlichen Neuregelung machen zu können". Dieser Einschätzung ist zu folgen.

Sobald repräsentative Daten vorliegen, wird aber die vom Autor vorgebrachte weitere

Überlegung zu einer umfassenden Diskussion führen, ab wann nämlich von einer Ver-

letzung des Elternrechts des Vaters - mit der Folge der Gesetzesänderung - auszuge-

hen ist, wenn ihm die Möglichkeit der gerichtl ichen Durchsetzung der gemeinsamen

Sorge venrvehrt wird. Eine abschließendes Urteil, ab wann bei diesen Fallkonstellatio-

nen der Minderheitensch utz einzugreifen hat, ist ohne sozialwissenschaftliche Aus-

und Bewertung nicht möglich (Stichwort: ,,größ ere Zahl", ,,beachtliche Zahl",,,regelmä-

ßige" Wahrnehmung der gemeinsamen rechtl ichen elterl ichen Sorge).

Ferner hält der Autor die Regelung in $ 1626a BGB jedenfalls aus Sicht des nichteheli-

chen Kindes für verfassungsmäßig bedenklich. Artikel 6 Abs. 5 GG gebiete die Gleich-

stellung von ehelichen und nichtehelichen Kindern. Das nichteheliche Kind könne je-

doch nichts dafür, wenn sein nichtehelicher Vater, der eine genauso enge und tragfä-

hige Beziehung zu seinem Kind habe wie ein ,,durchschnitt l ichef' ehelicher Vater, aus

welchen Gründen auch immer, nicht auf eine gemeinsame Sorge hinwirke. Nach einer

Trennung würde dann - mangels gemeinsamer elterl icher Sorge - allenfalls über

SS 1666, 1666a BGB (,,Gefährdung des Kindeswohls") die Situation des nichtehelichen

Kindes durch ein neutrales, allein dem Kindeswohl verpflichtetes Gericht überprüft

werden können.

In ähnliche Richtung geht die Krit ik, dass bei ehelichen Kindern, wo gegebenenfalts

eine Neubewertung der Sorgesituation bereits über S 1671 BGB erfolgt ist, für das Ge-
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richt jederzeit eine weitere Eingriffsmöglichkeit nach S 1696 BGB (,,triftige Gründe des

Kindeswohls") bestehe. Deren Eingriffsschwelle ist niedriger als in $ 1666 BGB.

Beide Krltikpunkte sind diskussionswürdig. Andererseits hat der Gesetzgeber mit derm

bisherigen Regelungsgefüge in SS 1666, 1666a BGB einen Maßstab vorgegeben, ab

wann die Justiz in die Privatsphäre der Familie eingreifen soll. Nach einer Auswertung

der vorgesehenen statistischen Erhebung und der geplanten empirischen Untersu-

chung sind diese Wertmaßstäbe gegebenenfalls neu zu bestimmen.
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